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Beitrag: Keine weiteren Ermittlungen: Der Fall Oury Jalloh am Ende? 

 

Bericht: Andreas Maus  

Datum: 07.11.2019 

 

Georg Restle: „Der Fall Oury Jalloh. Was geschah wirklich vor 14 Jahren in dieser Dessauer 

Polizeizelle? Über den Tod des jungen Asylbewerbers haben wir bei MONITOR schon häufig 

berichtet. Immer wieder stand der Verdacht im Raum, dass Oury Jalloh von Polizeibeamten 

umgebracht wurde. Immer wieder gab es neue Erkenntnisse dazu und immer wieder wurden 

Ermittlungen nicht durchgeführt oder eingestellt. Jetzt gibt es ein neues Gutachten, das diesen 

Verdacht erhärtet. Andreas Maus über einen endlosen Justizskandal.“ 

____________________ 

 

Wie starb Oury Jalloh? Im Januar 2005 verbrannte der Asylbewerber aus Sierra Leone in dieser 

Zelle qualvoll. Dabei war er an Händen und Füssen angekettet. Trotzdem – so die offizielle Version 

- soll er sich selbst angezündet haben. Von Anfang an gab es daran Zweifel. Und Indizien, dass 

möglicherweise Polizisten Oury Jalloh töteten, um zu vertuschen, dass sie ihn vorher misshandelt 

hatten? Auch der ermittelnde Staatsanwalt wollte deswegen 2017 gegen Polizeibeamten ermitteln 

– wegen Mordverdachts. Doch dann wurde ihm der Fall weggenommen und letztes Jahr eingestellt. 

Jetzt könnte es eine weitere Wende geben im Fall Oury Jalloh. Denn es gibt ein neues 

Sachverständigengutachten, das MONITOR vorliegt. Dieses hat Computertomographien neu 

ausgewertet – und stellt schwerere Verletzungen fest als bisher bekannt. So etwa einen Bruch der 

„Nasenscheidewand“, ein „Bruchsystem in das vordere Schädeldach“ und einen „Bruch der 11. 

Rippe“. Schwerste Körperverletzungen also. Und besonders brisant: Diese seien offenbar „vor dem 

Todeseintritt“ erfolgt. Wenn das zutrifft, stellt sich jetzt drängender denn je die Frage: wurde Oury 

Jalloh von Polizisten zuerst misshandelt und dann angezündet? 

 

Prof. Tobias Singelnstein, Strafrechtsexperte, Ruhr Universität Bochum: „Das neue 

Sachverständigengutachten ist bemerkenswert und bringt eine andere Qualität in das Verfahren, 
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weil sich eben jetzt Dinge deutlich anders darstellen, als es bisher der Fall war. Und das führt aus 

meiner Sicht dazu, dass eigentlich die Staatsanwaltschaft das Verfahren hier wieder aufnehmen 

und weitere Ermittlungen anstellen muss, in jedem Fall dieses Gutachten neu bewerten muss.“  

 

Doch das soll nicht passieren. Denn das Oberlandesgericht Naumburg hat jetzt – trotz des neuen 

Gutachtens – einen Antrag der Nebenklage als unzulässig und weitere Ermittlungen als 

„unbegründet“ abgelehnt. Es gebe, so das Gericht gegenüber MONITOR, keinen hinreichenden 

Tatverdacht. 

 

Gabriele Heinecke, Rechtsanwältin der Nebenklage: „Dieser Beschluss ist ein Hau-Ab-

Beschluss, muss man sagen. Man nimmt diese neuen Tatsachen aus dem Gutachten, die ja der 

neuen Technik, der neuen Möglichkeit der Radiologie geschuldet sind, nicht ernst. Man wischt es 

in wenigen Sätzen weg. Und das setzt etwas fort, was überhaupt in diesem ganzen Verfahren 

auffällig ist. Es setzt fort, dass man nicht bereit ist, Tatsachen anzuerkennen.“ 

 

In dem Gerichtsbeschluss liest sich das so: Bei der Frage nach möglichen Tötungsmotiven von 

Polizisten heißt es, selbst wenn diese Oury Jalloh den Rippenbruch zugefügt hätten, wäre das 

 

Zitat: „kein nachvollziehbares Motiv für einen Verdeckungsmord“. 

 

Und auch eine Tötung aus fremdenfeindlichen Motiven schließt das Gericht per se aus. So wäre 

auch das Vorliegen von 

 

Zitat: „institutionellem Rassismus kein Motiv für ein vorsätzliches Tötungsdelikt“. 

 

Gabriele Heinecke, Rechtsanwältin der Nebenklage: „Wie man sagen kann, dass das Motiv des 

Verdeckungs- … der Verdeckungshandlung nicht infrage kommt, ist mir völlig unerfindlich. Ist 

glaube ich auch vom Strafrechtlichen, vom Kriminologischen, von allem, wie immer man es anguckt, 

einigermaßen absurd.“ 

 

Prof. Tobias Singelnstein, Strafrechtsexperte, Ruhr Universität Bochum: „Wir führen viele 

Diskussionen auch über institutionellen Rassismus, individuellen Rassismus in 

Sicherheitsbehörden, in der Polizei und ich kann nicht nachvollziehen, wie das Gericht angesichts 

der vorliegenden Faktenlage zu der Entscheidung kommt, dass eine solche Tatmotivation hier unter 

keinen Umständen eine Rolle gespielt haben könnte.“ 

 

Doch zu diesen Vorwürfen wollte sich das Gericht gegenüber MONITOR nicht weiter äußern. 

____________________ 


